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HINWEIS: DIESES DOKUMENT IST IRRTÜMLICH IN DIE AKTE ABGELEGT WORDEN

Die Wohnung Schöneberger Ufer 41, 10785 Berlin ist Wohneigentum der Betreuten Hildegard Sauer
(Grundbuch Berlin-Schöneberg, Blatt 44219, Flur 1, Flurstück 88a). Es existiert kein Mietverhältnis.
Dieser Mietvertrag wurde irrtümlich abgeheftet und betrifft eine frühere Mietwohnung, die Frau Sauer
vor dem Erwerb der Eigentumswohnung bewohnte.

Dieses Dokument kann archiviert oder vernichtet werden. Es ist für das Betreuungsverfahren
und den Wohnungsverkauf ohne Relevanz.

Mietvertrag (historisch, nicht relevant)
– Dokument für Archivzwecke –

Zwischen

Vermieter: Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Schöneberg GmbH (WBS), Motzstraße 51, 10777 Berlin

Mieter: Hildegard Sauer, geb. Wendt, geb. 03.06.1939, und Friedrich Karl Sauer, geb. 02.11.1934 (†)

wird folgender Mietvertrag geschlossen:

§ 1 Mietobjekt

Die Wohnung Schöneberger Ufer 22, 1000 Berlin 30 (heute: 10785 Berlin), 3. Obergeschoss rechts,
ca. 68 m², wird dem Mieter zu Wohnzwecken überlassen.

§ 2 Mietbeginn

Das Mietverhältnis beginnt am 01. April 1968.

§ 3 Miete

Die monatliche Grundmiete beträgt DM 348,– (dreihundertachtundvierzig Deutsche Mark).
Betriebskosten werden gesondert abgerechnet.

Berlin, den 12. März 1968

_________________________      _________________________
Wohnungsbaugesellschaft            H. und F. K. Sauer
Berlin-Schöneberg GmbH

Anmerkung: Dieses Mietverhältnis wurde zum 31.12.1984 aufgelöst, als Frau und Herr Sauer die Eigentumswohnung
Schöneberger Ufer 41 erwarben.


